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Beratungsfolge Termin Status 

Hauptausschuss 18.04.2007 öffentlich 
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Stadtrat 25.04.2007 öffentlich 
Entscheidung 
 

 
 
 
Betreff: Wahl von Schiedspersonen 
  
 
Beschlussvorschlag:                                          
 
Der Stadtrat wählt aus den Wahlvorschlägen für jede vorgeschlagene Schiedsstelle mind. eine,  
max. jedoch drei Schiedspersonen. 
 
 
 
Finanzielle Auswirkung:         keine                                                      
 
       
   
 
 
 
 
 
 
 
Ingrid Häußler 
Oberbürgermeisterin 
 
 

TOP: 
Vorlagen-Nummer:  IV/2007/06373 
Datum:   19.03.2007 
Bezug-Nummer.   
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Verfasser:    
     



Begründung:                                                                                                                                    
 
1996 sind in der Stadt Halle (Saale) erstmals Schiedspersonen für eine Amtszeit von 5 Jahren vom 
Stadtrat gewählt worden. 
 
Die zurzeit noch tätigen Schiedsmänner und Schiedsfrauen sind im April 2002 gewählt und im 
September 2002 von der Präsidentin des Amtsgerichtes Halle-Saalkreis in ihr Amt berufen worden. 
 
Die Verwaltung hat in Vorbereitung der notwendigen Neuwahl im Amtsblatt vom 19.07.2006 die 
Bürger der Stadt Halle auf eine mögliche Bewerbung für eine Schiedsstellentätigkeit in der Stadt Halle 
(Saale) ab 2007 aufmerksam gemacht und hat darin auch auf die dafür bestehenden rechtlichen 
Voraussetzungen hingewiesen. 
 
Neben den bisher tätigen Schiedspersonen haben sich auf Grund dieser Veröffentlichung 14 Bürger 
der Stadt Halle (Saale) beworben. 
 
Dem Amtsgericht Halle-Saalkreis obliegt die Fachaufsicht hinsichtlich der Schiedsstellentätigkeit in 
seinem Amtsbezirk. Aus diesem Grunde sind die schriftlichen Bewerbungen an das Amtsgericht 
Halle-Saalkreis weitergeleitet worden. Die  dafür von der Präsidentin des Amtsgerichtes Halle-
Saalkreis beauftragte Richterin hat mit allen Bewerbern intensive Gespräche geführt. 
 
Im Ergebnis dessen hat sie mitgeteilt, dass nach ihrer Einschätzung, folgende Personen für eine 
Schiedsstellentätigkeit in der Stadt Halle (Saale) als besonders geeignet anzusehen sind: 
 

Hajicek, Werner Bewerbung zur Wiederwahl 
Hasselberg, Sabine   Bewerbung zur Wiederwahl 
Kotsch, Paul  Bewerbung zur Wiederwahl 
Kotte, Dr. Gerhard  Bewerbung zur Wiederwahl 
Mangold, Dr. Hans-Dieter Bewerbung zur Wiederwahl 
Mehlhose, Klaus Peter  Neubewerbung 
Oeft-Geffarth, Stefanie  Neubewerbung 
Reher, Karin Bewerbung zur Wiederwahl 
Röhrich, Christel  Bewerbung zur Wiederwahl 
Schultz, Christina  Neubewerbung 
Stephan, Dr. Ludwig Bewerbung zur Wiederwahl 
Vollhardt, Klaus Bewerbung zur Wiederwahl 
Warzecha, Wilfried Bewerbung zur Wiederwahl 

 
Auf Grund der in der zurückliegenden Amtszeit durchgeführten Verfahren und der konkreten 
Auslastung der einzelnen Schiedsstellen wird  vom Amtsgericht Halle-Saalkreis empfohlen, die Zahl 
der Schiedsstellen in Halle (Saale) zu verringern. Konkret wird zum Ausdruck gebracht, dass eine 
Reduzierung der bisherigen 7 Schiedsstellen auf 5 an der Zahl möglich und sachlich geboten ist. 
Dieser Auffassung schließt sich die Verwaltung an und schlägt folgende Schiedsstellenstandorte in 
der Stadt Halle (Saale) vor: 
 

Schiedsstelle 1 Rathaus, Marktplatz 1 
Schiedsstelle 2 Grundschule Heide-Nord, Zanderweg 1 
Schiedsstelle 3 Südstadt-Gymnasium , Ufaer Straße 23  
Schiedsstelle 4 Schiedsstelle 4, Kreutzer Straße 12 
Schiedsstelle 5 Rathaus, Marktplatz 1 

 
Die bisherigen Schiedsstellen  2 (Verwaltungsgebäude Halle-Neustadt, Am Stadion 5) und  6 
(Pestalozzischule, Vor dem Hamstertor 12) sollen entfallen. 
 
Nach dem Schiedsstellengesetz muss in jeder Schiedsstelle mindestens eine Schiedsperson tätig 
sein. Eine Besetzung von bis zu drei Personen ist möglich. 
 



In der Stadt Halle (Saale) sollte die personelle Besetzung der Schiedsstellen weiterhin schon aus 
Gründen der Vertretung nicht weniger als 2 Personen zum Gegenstand haben. 
 
In erster Linie wird vom Amtsgericht Halle-Saalkreis eine Wiederwahl erfahrener Schiedspersonen 
befürwortet. Gleichzeitig wird bei den Schiedsstellen 2, 4 und 5 eine zusätzliche Besetzung von 
Neuwerbern erbeten. 
 
Für die    vorgeschlagenen Schiedsstellenstandorte  werden folgende Personen zur Wahl 
vorgeschlagen: 
 
Schiedsstelle 1 Ratshof Marktplatz 1 
   
Wilfried Warzecha Christel Röhrich  
Osteroder Weg 7 Traberstraße 11  
06120 Halle 06124 Halle  
   
Schiedsstelle 2 Grundschule Heide-Nord Zanderweg 1 
   
Dr. Gerhard Kotte Dr. Ludwig Stephan Christina Schultz 
Grüner Weg 26 Braunlager Straße 26 Pappelallee 6 a 
06120 Halle 06120 Halle 06132 Halle 
   
Schiedsstelle 3 Südstadt-Gymnasium Ufaer Straße 23 
   
Werner Hajicek Klaus Vollhardt  
Lutherstraße 73 Am Breiten Pfuhl 7  
06110 Halle 06130 Halle  
Schiedsstelle 4  Kreutzerstraße 12 
   
Karin Reher Sabine Hasselberg Klaus-Peter Mehlhose 
Karl-Pilger-Straße 1 Lise-Meitner-Straße 15 Mühlrain 15 B 
06132 Halle 06122 Halle 06118 Halle 
   
Schiedsstelle 5 Ratshof Marktplatz 1 
   
Dr. Hans-Dieter Mangold Paul Kotsch Stefanie Oeft-Geffarth 
Klopstockstraße 62 Irisweg 17 Blumenstraße 19 
06118 Halle 06118 Halle 06108 Halle 
   

 
 
Das Schiedsstellengesetz bestimmt ausdrücklich, dass die Schiedspersonen gewählt werden. Für 
jede Schiedsstelle ist mindestens eine Person zu wählen. Es können jedoch zusätzlich bis zu zwei 
weitere Personen gewählt werden. 
 
Nach § 54 Abs. 3 der Gemeindeverordnung für das Land Sachsen Anhalt (GO-SA) wählt der Stadtrat 
in geheimer Wahl. 
 
Jeder Stadtrat kann jeder zur Wahl stehenden Person einer Schiedsstelle eine Stimme geben.  
 
Nach dem ersten Wahlgang ist die Person bzw. sind die Personen gewählt, für die die Mehrheit der 
anwesenden Stadträte gestimmt hat.  
 
Für den Fall, dass im ersten Wahlgang keiner der vorgeschlagenen Personen die erforderliche 
Stimmenzahl auf sich vereinigen kann, erfolgt ein zweiter Wahlgang, bei dem dann die Person 
gewählt ist, die die meisten der abgegebenen Stimmen erhält. Ergibt sich im zweiten Wahlgang 
Stimmengleichheit, so entscheidet das Los, dass der Vorsitzende zu ziehen hat. 


